
Das Wohnangebot für Familien in Not.

Notwohnungen



–––
Sozialdepartement

Die Kosten
Die Notwohnungs-Tarife richten sich nach der 
Zimmerzahl und dem Ausbaustandard. Eine 
3-Zimmer-Wohnung mit normalem Ausbaustandard 
kostet 1900 Franken, inkl. Neben-, Unterhalts- und 
Verwaltungskosten und Betreuungsleistungen.  
Die Tarifordnung ist publiziert unter  
www.stadt-zuerich.ch/notwohnungen 

Anmeldebedingungen
–	� Unterhaltspflichtige Kinder im Haushalt
–	� Bestehende oder unmittelbar bevorstehende 

Wohnungslosigkeit
–	� Zivilrechtlicher Wohnsitz seit 2 Jahren in der Stadt 

Zürich
–	� Geregelte Finanzierung (Kostengutsprache, 

Nachweis eigener Mittel)

Anmeldung
Persönliche Anmeldung an der Strassburgstrasse 5 
von Mo bis Fr: 9–11.30 Uhr und 13.30–16.30 Uhr; 
am Do von 9–17 Uhr oder nach telefonischer Verein- 
barung, Tel.: 044 412 65 54.

Folgende Unterlagen sind mitzubringen:
–	� Mietvertrag und Kündigung 
–	� Schriftenempfangsschein
–	� Ausweise aller Personen im Haushalt
–	� Sozialhilfe-Bestätigung der Sozialen Dienste oder 

Steuerrechnung, Zusammenstellung aller 
Einkünfte, Auszug aus dem Betreibungsregister 

Adresse
Stadt Zürich
Soziale Einrichtungen und Betriebe
Notwohnungen
Strassburgstrasse 5, Postfach
8026 Zürich
Tel. 044 412 65 54, Fax 044 412 69 17
notwohnungen@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/notwohnungen

Die Notwohnungen der Sozialen Einrichtungen und Betriebe sind 
ein begleitetes Wohnangebot für sozial beeinträchtigte Familien, 
die nicht in der Lage sind, Wohnungslosigkeit abzuwenden oder 
zu überwinden. Der Aufenthalt ist auf 2 Jahre befristet. Ziel ist die 
Verbesserung der Gesamtsituation und der Übertritt in eine 
Wohnung im ersten Wohnungsmarkt. 

Die Klientinnen und Klienten
Das Angebot richtet sich an wohnungslose oder 
unmittelbar vor der Wohnungslosigkeit stehende 
Familien mit unterhaltspflichtigen Kindern. Als 
Familien gelten auch Alleinerziehende und Konkubi
natspaare mit Kindern. 

Die Wohnungen 
Bei den Notwohnungen handelt es sich um 1- bis 
5-Zimmer-Wohnungen, die das Sozialdepartement 
auf dem freien Markt anmietet. Das Kontingent ist 
begrenzt; es besteht keine Auswahlmöglichkeit, 
Notwohnungen werden zugeteilt.

Die ambulante Betreuung
Die ambulante Betreuung setzt bei den Ursachen 
der Wohnungslosigkeit an und hat zum Ziel, eine 
Verbesserung der Gesamtsituation zu erreichen und 
die Voraussetzungen für den Übertritt in eine 
Wohnung im freien Markt zu schaffen. Sie umfasst: 
–	� Wohntraining
–	� Fördern und Einfordern sozialen Verhaltens in den 

Siedlungen
–	� Unterstützung bei administrativen Aufgaben
–	� Vermittlung an Beratungsstellen
–	� Krisenintervention
–	� Aktive Unterstützung bei der Wohnungssuche 

In regelmässigen Standort- und Zielvereinbarungs
gesprächen werden die Fortschritte und der 
Verbesserungsbedarf festgehalten. Die ambulante 
Betreuung ist obligatorisch.

Die Aufenthaltsdauer
Die Aufenthaltsdauer ist auf maximal 2 Jahre 
befristet. 
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